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§ 14 Stmk. SF Aufsicht uber das
Stiftungsvermogen

Stmk. SF - Steiermarkisches Stiftungs- und Fondsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.11.2020

(1) Das der Stiftung gewidmete Vermogen ist in einer den Vorschriften tber die Anlegung von Mindelgeld gemaRen
Art und Weise anzulegen, sofern der Stifter nichts anderes bestimmt hat. Die Anlage ist der Stiftungsbehdrde
nachzuweisen.

(2) Anderungen in der Anlegung des der Stiftung gewidmeten Vermégens sind unter den Voraussetzungen des Abs. 1
zul3ssig, wenn dadurch keine Wertminderung des Stiftungsvermégens eintritt. Anderungen in der Anlegungsart sind
der Stiftungsbehorde mitzuteilen. Rechtsgeschéfte Uber die Belastung oder die VerauRerung von unbeweglichem
Stiftungsvermogen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Stiftungsbehorde. Die Genehmigung ist
nur dann zu erteilen, wenn durch das Rechtsgeschaft die Erfullung des Stiftungszweckes weiterhin gewahrleistet ist.

(3) Die Stiftungsorgane sind verpflichtet, der Stiftungsbehérde bis Ende Juni eines jeden Jahres einen
Rechnungsabschlul3 Gber das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen. Dieser hat mindestens die Einnahmen und
Ausgaben der Stiftung wahrend des abgelaufenen Kalenderjahres sowie den Vermdgensstand der Stiftung,
aufgegliedert in Stammvermdgen und sonstiges Vermogen, zum 31. Dezember des abgelaufenen Kalenderjahres zu
enthalten. Dem Rechnungsabschlul? ist ein Bericht Uber die im abgelaufenen Kalenderjahr im Sinne des
Stiftungszweckes erbrachten Leistungen anzuschliel3en.

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 14 Stmk. SF Aufsicht über das Stiftungsvermögen
	Stmk. SF - Steiermärkisches Stiftungs- und Fondsgesetz


